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1. Einleitung 
 
Am 8. Oktober 2009 verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (VN) die Resoluti-
on 1890 (2009) und verlängerte damit den Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungs-
truppe (ISAF) in Afghanistan bis zum 13. Oktober 2010. In dieser Resolution wird dem afghani-
schen Staat erneut die Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit, Recht und Ordnung 
zugesprochen und die Unterstützungsfunktion von ISAF unterstrichen. Sie betont die Notwen-
digkeit einer Verstärkung von ISAF und ruft alle Mitgliedsstaaten auf, mit Personal und Material 
zu unterstützen. 1  
 
Die NATO führt den ISAF-Einsatz seit August 2003.2 Zwei Monate später haben die VN das ur-
sprünglich auf Kabul und Umgebung begrenzte Einsatzgebiet von ISAF auf ganz Afghanistan 
ausgedehnt. Der Übernahmeprozess durch die NATO startete im Dezember 2003 im Norden, setz-
te sich im Westen und danach im Süden fort und endete im Oktober 2006 mit der Wahrnehmung 
der Verantwortung im Osten Afghanistans. In diesem Zusammenhang übernahm Deutschland am 
1. Juni 2006 das Regionalkommando Nord.  
 
ISAF umfasst gegenwärtig 71.000 Soldaten und Soldatinnen aus 43 Ländern, darunter alle NATO 
Mitgliedsstaaten.3  
 
Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen von ISAF wurde zuletzt mit dem Beschluss des Deut-
schen Bundestages vom 7. Oktober 2008 für 14 Monate verlängert. Ziel der Beteiligung bewaffne-
ter deutscher Kräfte an dem ISAF-Einsatz ist es unverändert, „… Afghanistan bei der Aufrechter-
haltung der Sicherheit so zu unterstützen, dass sowohl die afghanischen Staatsorgane als auch 
das Personal der Vereinten Nationen und anderes internationales Zivilpersonal, insbesondere 
solches, das dem Wiederaufbau und humanitären Aufgaben nachgeht, in einem sicheren Umfeld 
arbeiten können.“4  
 
 
2. Verfassungsrechtliche Grundlagen für den Einsatz der Bundeswehr  
 
Das Bundesverfassungsgericht bekräftigte mit seiner Entscheidung vom 12. Juli 1994, dass Art. 24 
Abs. 2 GG (i.V.m. Art. 87 a Abs. 2 Alt. 2 GG) die verfassungsrechtliche Grundlage für die Einord-
nung der Bundesrepublik Deutschland in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zur 
Wahrung des Friedens darstellt. Mit dem Beitritt Deutschlands zu den VN und zur NATO ist 
auch eine Verwendung der Bundeswehr bei Einsätzen im Rahmen dieser Organisationen mög-
lich.  

                                                
 
1 United Nations, Security Council, Resolution 1890 (2009), abrufbar unter  

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions09.htm (Stand: 17.11.2009). 
2 Siehe den Artikel „NATO’s role in Afghanistan“, abrufbar unter 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm  (Stand: 17.11.2009).  
3 Zur aktuellen Stärke der ISAF unterstellten nationalen Truppenkontingente siehe 

http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/isaf_placemat.pdf (Stand: 17.11.2009). 
4 Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, Drucksache 16/10473 vom 07.10.2008. 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions09.htm
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/isaf_placemat.pdf
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Für den Einsatz bewaffneter deutscher Kräfte gilt der sog. Wehrverfassungsrechtliche Parla-
mentsvorbehalt. Danach ist die Bundesregierung verpflichtet, die – grundsätzlich vorherige – 
konstitutive Zustimmung des Bundestages zu dem Einsatz einzuholen. Seit Inkrafttreten des 
neuen Parlamentsbeteiligungsgesetzes (Gesetz über die parlamentarische Beteiligung bei der Ent-
scheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland, PBG) am 24. März 2005 werden 
diese Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages, zu denen insbesondere das Rückholrecht 
und die Verpflichtung der Regierung zur Unterrichtung des Parlaments gehören, einfach-
gesetzlich geregelt und der Parlamentsvorbehalt konkretisiert. 
 
 
3. Historischer Abriss über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
 
Nach den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA und dem in der Folge 
herbeigeführten Sturz des Taliban-Regimes beschloss die Internationale Gemeinschaft auf der 
Petersberger Konferenz in Bonn am 5. Dezember 2001 die „Vereinbarung über provisorische Re-
gelungen in Afghanistan bis zum Wiederaufbau dauerhafter Regierungsinstitutionen“ (Bonner 
Vereinbarung). Sie bildete die politische Grundlage für die International Security Assistance 
Force (ISAF; dt. Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe), deren Aufstellung der Sicher-
heitsrat der VN am 20. Dezember 2001 mit der Resolution 1386 beschloss. 
 
Der Deutsche Bundestag stimmte am 22. Dezember 2001 der von der Bundesregierung entschie-
denen Beteiligung der Bundeswehr an ISAF zu. Im Mandat ist als Ziel für den militärischen Bei-
trag verankert, die afghanische Regierung bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und beim 
Aufbau eines funktionierenden eigenständigen Staatswesens zu unterstützen. Das zunächst auf 
sechs Monate befristete Mandat sah eine Beteiligung von bis zu 1.200 Soldaten der Bundeswehr 
im Einsatzgebiet Kabul und Umgebung vor. Es wurde im Juni 2002 für sechs und im Dezember 
2002 für weitere zwölf Monate verlängert. Dabei wurde die personelle Obergrenze auf bis zu 
2.500 Soldaten und Soldatinnen angehoben, um die zusammen mit den Niederlanden Anfang 
2003 übernommene Leitfunktion für ISAF („lead nation“) wahrzunehmen.  
 
Mit  dem Bundestagsbeschluss vom 24. Oktober 2003 wurde die Anzahl der Soldaten auf 2.250 
festgesetzt und deren Einsatzraum erweitert. Dazu wurden im November 2003 und im September 
2004 je ein regionales Wiederaufbauteam (engl. „Provincial Reconstruction Team“; PRT) in 
Kunduz und Feyzabad aufgestellt.5 Diese PRT verfügen neben einem militärischen Standbein zur 
Absicherung über eine zivile Komponente, an der sich andere Ressorts der Bundesregierung mit 
Personal und finanziellen Mitteln beteiligen. Deren Aufgabe ist es, die Autorität der afghanischen 
Zentralregierung in den Provinzen zu stärken und die Wiederaufbaubemühungen staatlicher wie 
nichtstaatlicher Organisationen zu unterstützen. 
 
Im Zuge der ersten Parlamentswahlen in Afghanistan am 18. September 2005 wurde das Mandat 
für den Einsatz der Bundeswehr erneut angepasst und die Truppenstärke auf bis zu 3.000 Solda-
ten und Soldatinnen erhöht. 
 
Im Februar 2007 beschloss der Deutsche Bundestag, dem Antrag der NATO auf eine Beteiligung 
an der Luftaufklärung und Luftüberwachung in Afghanistan zu entsprechen und zusammen mit 

                                                
 
5Deutschland stellt zwei von den derzeit 26 ISAF PRT. Im Norden Afghanistans arbeiten fünf PRT. 
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Luftfahrzeugen vom Typ Tornado (RECCE) bis zu 500 zusätzliche Soldaten in ISAF einzusetzen. 
Die neue Personalobergrenze lag damit bei bis zu 3.500 Soldaten und Soldatinnen. Die RECCE-
Tornados verfügen nicht über die Fähigkeit zur Luftnahunterstützung („Close Air Support“). 
 
Im Oktober 2008 stimmte der Bundestag einer Erhöhung der Personalobergrenze auf 4.500 Solda-
ten und Soldatinnen zu, die bei Kontingentwechseln vorübergehend überschritten werden darf. 
Als Begründung für die Erhöhung nennt das Mandat die zusätzlichen Aufgaben der Bundeswehr 
bei der Ausbildungsunterstützung für die afghanische Armee, die Wahrung von Flexibilität, um 
auf veränderte Sicherheitslagen reagieren zu können sowie die Absicherung der afghanischen 
Präsidentschaftswahlen im August 2009. 
 
Die Bundeswehr engagiert sich verstärkt bei der Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte. 
Von den derzeit 59 Ausbildungsteams, welche die afghanische Armee unterstützen (sog. „Opera-
tional Mentor and Liasion Teams“; OMLT) stehen derzeit sieben unter deutscher Führung.6 Dar-
über hinaus unterstützt die Bundeswehr mit einem Feldjägerausbildungskommando bilateral bei 
der Ausbildung der afghanischen Polizei. Das Kommando umfasste zunächst 30, seit Mai 2008 45 
Soldaten. Es soll bis Mitte 2010 auf rund 200 Polizisten aufgestockt werden.  
 
Zur Verbesserung der Überwachung des steigenden Aufkommens im Luftverkehr über Afghanis-
tan beantragte die NATO den Einsatz von AWACS-Luftfahrzeugen.7 Der deutsche Bundestag 
stimmte einer deutschen Beteiligung am 2. Juli 2009 zu. Allerdings konnte der Einsatz der      
AWACS-Luftfahrzeuge u.a. aufgrund schwieriger Verhandlungen mit möglichen Stationierungs-
ländern in der Nachbarschaft Afghanistans und nicht gewährter Überfluggenehmigungen bis heu-
te nicht erfolgen. Das Mandat läuft am 13. Dezember 2009 aus. Bis zu einem erfolgreichen Ab-
schluss der von der NATO geführten Verhandlungen soll dem Bundestag kein Mandat zur Zu-
stimmung vorgelegt werden.8 
 
Die Drogenbekämpfung durch die afghanische Regierung ist ein wesentlicher Beitrag nicht nur 
zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, sondern auch zur Verbesserung der Sicherheits-
lage. Es wird angenommen, dass ein großer Teil der Drogengelder in die Hände von militanten 
regierungsfeindlichen Kräften fließt. Daher hat die NATO auf ihrem Verteidigungsministertreffen 
am 10. Oktober 2008 in Budapest beschlossen, die afghanischen Anstrengungen stärker zu unter-
stützen und gegen die Hersteller von Drogen vorzugehen, wenn ein Zusammenhang mit den Auf-
ständischen nachweisbar ist.9 Deutschland hat diesem Vorgehen zugestimmt, beschränkt sich 
jedoch selbst weiterhin auf die Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte in der Imple-

                                                
 
6 Siehe dazu das Fact Sheet der NATO, abrufbar unter http://www.nato.int/isaf/topics/factsheets/omlt-

factsheet.pdf (Stand: 19.11.2009). Ein OMLT besteht aus 13-30 Soldaten. Die Anzahl der OMLT soll bis 

Dezember 2010 auf 103 erhöht werden. 
7 Airborne Early Warning and Control System. 
8 In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass Deutschland sich beim Aufbau ziviler Luftüberwachungs-

strukturen in Afghanistan engagiert. Siehe dazu den Bericht des Auswärtigen Amts, Afghanistan-

Konferenz in Den Haag: Gemeinsame Strategie für Afghanistan, abrufbar unter http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/090331-

Afg-Konf-DenHaag.html (Stand. 20.11.2009). 
9 Siehe den Artikel „NATO’s role in Afghanistan“, abrufbar unter 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm  (Stand: 17.11.2009). 

http://www.nato.int/isaf/topics/factsheets/omlt-factsheet.pdf
http://www.nato.int/isaf/topics/factsheets/omlt-factsheet.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/090331-Afg-Konf-DenHaag.html
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/090331-Afg-Konf-DenHaag.html
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/AktuelleArtikel/090331-Afg-Konf-DenHaag.html
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mentierung der afghanischen Antidrogenstrategie10. Drogenbekämpfung ist nicht Auftrag des 
Bundeswehreinsatzes in Afghanistan.11 
 
Absicht der Bundesregierung ist es, das Mandat für den Einsatz der Bundeswehr inhaltlich un-
verändert bis zum 13. Dezember 2010 zu verlängern. Die Obergrenze des deutschen ISAF-
Kontingents liegt demnach weiterhin bei bis zu 4.500 Soldaten und Soldatinnen. Im Mittelpunkt 
der militärischen Aufgaben steht die Förderung der Befähigung der afghanischen Streitkräfte zur 
eigenständigen Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben („selbsttragende Sicherheit“). Deutsch-
land wird sich weiterhin auf die Nordregion konzentrieren, die Luftaufklärung durch Tornado-
Luftfahrzeuge unterstützen und ISAF-Partner zeitlich und im Umfang begrenzt in anderen Regio-
nen des Landes unterstützen, sofern dies zur Erfüllung des Gesamtauftrags unabweisbar ist.12  
 
 
4. Internationale und nationale Beschlüsse 
 
Fünf Jahre nach der Petersberger Konferenz wurde der „Afghanistan Compact“ auf der Afghanis-
tan-Konferenz in London am 31. Januar 2006 verabschiedet.13 Darin werden die allgemeinen 
Entwicklungsgrundsätze für die Wiederaufbaubemühungen in Afghanistan vorgestellt, die Eigen-
verantwortung Afghanistans für seine weitere Entwicklung festgeschrieben und die umfassende 
Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft zugesagt.  Bis 2010 sollen sich die Wieder-
aufbaubemühungen auf folgende Bereiche konzentrieren: Aufstockung bei den Sicherheitskräf-
ten, Ausweitung des Kampfs gegen die Drogenwirtschaft, Schaffung einer effektiveren Regierung 
und Verwaltung, Steigerung der staatlichen Einnahmen, Verbesserung von Infrastruktur, Bildung 
und gesundheitlicher Versorgung sowie Bekämpfung der Armut. Vor diesem Hintergrund hat die 
Bundesregierung eine eigene Bilanz ihres ressortübergreifenden Afghanistan-Engagements vorge-
legt und darin den künftigen Handlungsbedarf und mögliche Handlungsoptionen aufgeführt.14  
 
Auf der Pariser Konferenz am 12.06.2008 hat die Gebergemeinschaft ihr unverändert hohes Enga-
gement für Afghanistan unterstrichen, jedoch in einer kritischen Bestandsaufnahme eine bessere 

                                                
 
10 Siehe dazu Deutscher Bundestag, Drucksache 15/5996, Anlage. 
11 Im Norden Afghanistans sei die Anbaufläche um über 95% zurückgegangen Siehe dazu Die Bundesregie-

rung, Das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung, September 2008, S. 13 (abrufbar unter 

http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-

Afghanistan-Konzept2008.pdf (Stand: 17.11.2009). 
12 Dazu gehört auch der Einsatz von Lufttransportmitteln sowie von Fernmeldesoldaten, die als deutsche 

Elemente des „1 NATO Signal Battalion“ in Kandahar stationiert sind. 
13 Die Ergebnisse der Afghanistan-Konferenzen sind abrufbar unter http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Meldungen/2008/080611-AFG-Konferenz-Paris.html (Stand: 

19.11.2009). 
14 Die Bundesregierung, Das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung, September 2008 (abrufbar unter 

http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-

Afghanistan-Konzept2008.pdf (Stand: 17.11.2009). Siehe dazu auch Die Bundesregierung – Frieden und 

Entwicklung in Afghanistan – Sicherheit für uns (abrufbar unter http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/Afghanistan.pdf) (Stand: 19.11.2009). 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-Afghanistan-Konzept2008.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-Afghanistan-Konzept2008.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-Afghanistan-Konzept2008.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Meldungen/2008/080611-AFG-Konferenz-Paris.html
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Meldungen/2008/080611-AFG-Konferenz-Paris.html
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-Afghanistan-Konzept2008.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-Afghanistan-Konzept2008.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/080909-Afghanistan-Konzept2008.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/Afghanistan.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/Afghanistan.pdf
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Koordinierung und einen effizienteren Mitteleinsatz sowie die Verpflichtung der afghanischen 
Regierung zur wirksamen Korruptionsbekämpfung gefordert.15 Bei der Afghanistan-Konferenz in 
Den Haag am 31. März 2009 wurde eine Höherbewertung des zivilen Aufbaus angekündigt. Zivile 
Aufbauprogramme seien genauso erforderlich wie zusätzliche Truppen und militärische Ausbil-
dungsmaßnahmen. 16 
 
Auf dem NATO-Gipfel in Straßburg und Kehl im April 2009 haben die Staats- und Regierungs-
chefs vereinbart, die Ausbildungsunterstützung für die afghanischen Streitkräfte signifikant zu 
vergrößern, Afghanistan in einem regionalen Zusammenhang mit Pakistan zu betrachten und den 
Ansatz der Vernetzten Sicherheit, d.h. vor allem die Verzahnung ziviler und militärischer Mittel, 
zu implementieren.17 
 
Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben kürzlich die VN gebeten, eine Afghanis-
tankonferenz einzuberufen, um konkrete Erwartungen und Ziele mit der neuen afghanischen Re-
gierung über die weitere Entwicklung in Afghanistan festzulegen.  Die Bundesregierung kündigte 
ihr Bestreben an, „… messbare, konkrete Ziele und Fristen bei Sicherheit, Regierungsführung 
sowie wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung festzulegen, die die neue afghanische Regierung 
verpflichten.“ Es gelte, so die Bundesregierung, „… klare, realistische und zielgerichtete Verein-
barungen für die vor uns liegenden Aufgaben (zu) treffen. (…) Kern des Engagements der interna-
tionalen Gemeinschaft muss sein, die Afghanen selbst Schritt für Schritt und mit klar definierten 
Etappen und Zwischenzielen in Verantwortung für ihr Land zu bringen.“ Ziel sei es, bis 2013 „… 
die Grundlagen dafür zu schaffen, dass im Rahmen von ISAF … mit einer Reduzierung auch der 
deutschen Militärpräsenz begonnen werden kann.“  Als klar definierte Zielvorgabe sollen vor 
allem die Zahl und Qualität der auszubildenden afghanischen Sicherheitskräfte  festgelegt wer-
den. Die Bundesregierung kündigte an, „dass sie im Lichte der Ergebnisse der Konferenz die 
deutschen Beiträge wo erforderlich anpassen und den Deutschen Bundestag entsprechend unter-
richten werde.“ 18 
 
 
5. Aktuelle Lage der Menschenrechte in Afghanistan 
 
In ihrem Dokument „Afghanistan. Auf dem Weg zur ‚Übergabe in Verantwortung’ weist die Bun-
desregierung auf die Verantwortung des afghanischen Staats hin, seine internationalen Verpflich-
tungen insbesondere in Menschenrechtsfragen einzuhalten. Dies sei „… im Interesse der afghani-
schen Bevölkerung, aber auch im Interesse seiner eigenen Legitimität“. Die künftige Afghanistan-

                                                
 
15 Zur Konferenz siehe http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse/Meldungen/2008/080611-AFG-Konferenz-Paris.html 
16 Das Abschlussdokument der Konferenz in Den Haag ist abrufbar unter http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/090331-Afg-

Konf-BM-Abschlusserklaerung.pdf (Stand: 19.11.2009). 
17 Siehe dazu den Internetauftritt der NATO unter http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52799.htm 

(Stand: 19.11.2009). 
18 Die Bundesregierung, Afghanistan. Auf dem Weg zur „Übergabe in Verantwortung“. Ressortübergreifen-

de Entscheidungsgrundlage zur Mandatsverlängerung und vor der internationalen Afghanistan Konferenz. 

Abrufbar unter http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/2009/11/2009-11-18-dokument-

afghanistan,property=publicationFile.pdf (19.11.2009). 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/090331-Afg-Konf-BM-Abschlusserklaerung.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/090331-Afg-Konf-BM-Abschlusserklaerung.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/090331-Afg-Konf-BM-Abschlusserklaerung.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52799.htm
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/2009/11/2009-11-18-dokument-afghanistan,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/2009/11/2009-11-18-dokument-afghanistan,property=publicationFile.pdf
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Konferenz soll dazu dienen, die afghanische Regierung zu einem deutlich stärkeren Engagement 
auch für den Schutz der Menschenrechte zu verpflichten.19 
 
Einerseits unterstreicht das Strategiepapier der Bundesregierung, dass bereits Fortschritte in Af-
ghanistan beim Schutz der Menschenrechte erzielt wurden. Andererseits weist es darauf hin, 
dass noch Defizite bestehen, welche die Legitimität der afghanischen Regierung infrage stellen. 
Explizit werden Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitsorgane und Justiz angeführt.20 
 
5.1. Allgemeine Menschenrechtssituation 
 
Die Menschenrechtssituation in Afghanistan stellt sich trotz einiger Verbesserung nach wie vor 
äußerst schwierig dar.21 Nach Angaben von Amnesty International (AI) ist zwar die Situation vie-
ler Kinder und Frauen ebenso wie von Journalisten und sozialen Aktivisten teilweise besser ge-
worden, in großen Teilen des Landes, insbesondere im Süden und Südosten, hat sich die Situati-
on jedoch aufgrund der eskalierenden bewaffneten Konflikte mit den Taliban und anderen regie-
rungsfeindlichen bewaffneten Gruppen sehr verschlechtert. 22 Laut Amnesty International leiden 
die Afghanen nach wie vor unter extremer Armut, einem Zustand der Gesetzlosigkeit, einem flo-
rierenden Drogenhandel, lokaler Korruption, einem schwachen und unangemessenen Rechtssys-
tem und einem systematischen Mangel an Respekt für Recht und Gesetz. 23 
 
Systematische Menschenrechtsverletzungen seitens der afghanischen Regierung wurden bislang 
nicht bekannt; viele der zu beobachtende Menschenrechtsverletzungen örtlicher Akteure dürften 
jedoch auf Korruption in der Verwaltung, noch unzureichende Ausbildung und zu wenig Kapazi-
täten im Bereich von Justiz und Polizei sowie auf die mangelnde Fähigkeit der Regierung, effek-
tive Kontrolle über das Land auszuüben, zurückzuführen seien.24 
 
Durch die bewaffneten Konflikte sind die Bürger Afghanistans sowohl seitens der Aufständi-
schen als auch seitens der Regierung anhaltender Gewalt ausgesetzt, die laut AI häufig sogar die 
Grundregeln des humanitären Völkerrechts verletzt.25 Insbesondere die Menschen in Süd- und 
Ostafghanistan leben aufgrund des Terrors der Taliban und anderer aufständischer Gruppen so-

                                                
 
19 Die Bundesregierung, Afghanistan. Auf dem Weg zur „Übergabe in Verantwortung“, a.a.O., S. 6. 
20 Ebd., S. 9. 
21 Kenneth Katzman (2009). Afghanistan: Politics, Elections and Government Performance. Report for Con-
gress vom 2. November 2009, S. 10. (abrufbar unter: 
http://fpc.state.gov/documents/organization/132246.pdf (Stand: 23.11.2009). 
22 Amnesty International (AI) (2009). Afghanistan: 10-Point Human Rights Agenda For President Karsai, 

vom 17. November 2009, abrufbar unter: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/017/2009/en/d430096b-8e76-46b1-ad23-

b6b389e86629/asa110172009en.pdf, (Stand:23.11.2009). 
23 AI, Afghanistan: 10-Point Human-rights Agenda, a.a.O.. 
24 Siehe Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

„Zur Menschenrechtssituation in Afghanistan – Todesurteil gegen Sayed Parviz Kambakhsh, BT-

Drucksache 16/8671, S. 5. 
25 Amnesty International, Menschenrechtsreport 2009, S. 39, abrufbar unter: 

http://report2009.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/air09-regions-de.pdf 

(Stand:23.11.2009). 

http://fpc.state.gov/documents/organization/132246.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/017/2009/en/d430096b-8e76-46b1-ad23-b6b389e86629/asa110172009en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/017/2009/en/d430096b-8e76-46b1-ad23-b6b389e86629/asa110172009en.pdf
http://report2009.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/air09-regions-de.pdf
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wie mutmaßlich mit der Regierung verbündeter lokaler Milizen in anhaltender Unsicherheit. 26 
Ihr ohnehin begrenzter Zugang zu Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und Schulbesuch 
– vor allem für Mädchen und Frauen – ist aufgrund dieser Situation weiter eingeschränkt. 27  
Im Jahre 2008 kamen etwa 1.400 Zivilisten als direkte Folge der Kampfhandlungen ums Leben, 
mehr als je zuvor. Zehntausende von Menschen flohen, viele von ihnen in die größeren Städte 
wie Kabul und Herat, in denen die neu entstandenen Elendsviertel dadurch immer weiter an 
wachsen. 28 
 
Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug im Jahre 2008 nur 42,9 Jahre. 29 Zudem verzeich-
nete das Land eine Müttersterblichkeitsrate, die zu den höchsten der Welt gehörte. 30  
 
Die Bundesregierung hat für humanitäre Hilfe in Afghanistan 77,7 Millionen Euro für Projekte 
der Wasserversorgung, Gesundheitsfürsorge und humanitäres Minenräumen seit 2001 bereitge-
stellt.31 
 
5.2. Lage der Flüchtlinge 
 
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) rechnet Afghanistan zu einem 
der Hauptursprungsländer für Flüchtlingsströme. Mit 1,8 Millionen Flüchtlingen weltweit in 69 
unterschiedlichen asylgewährenden Ländern32 zählen Afghanen zu einer der größten Flücht-
lingsgruppe im Verantwortungsbereich des UNHCR.  
 
Amnesty International spricht von 200.000 Binnenflüchtlingen als Folge des bewaffneten Kon-
flikts, von Umweltkatastrophen und einer defizitären Versorgungslage. Zusammen mit 276.000 
Flüchtlingsrückkehrern aus dem Iran und Pakistan üben sie Druck auf den Stellenmarkt insbe-
sondere in den Städten aus, dem durch Investitionen in die ländliche Entwicklung zu begegnen 
wäre. 33 Einige Rückkehrer wurden zu Binnenflüchtlingen, nachdem ihr Eigentum von lokalen 
Machthabern in Besitz genommen worden war. In diesem Zusammenhang fordern Menschen-
rechtsorganisationen, effektive Mechanismen zur Beilegung von Landstreitigkeiten zu implemen-
tieren sowie staatliche Institutionen dafür auszustatten. Menschenrechtsorganisationen befürwor-
ten zudem eine Verstärkung von Afghanistans Polizei, Zoll und Dokumentationswesen, damit 
etwa Reisedokumente in effizienter und neutraler Weise ausgestellt werden können. Den Bedürf-
nissen rückkehrender Flüchtlinge und ihrer Wiederansiedlung sollten nach Auffassung der In-
ternational Crisis Group ein zentraler Stellenwert in der afghanischen Politik gegeben werden, da 
ein Hauptgrund für die schwindende Legitimität der Regierung in Kabul die ungelösten Eigen-

                                                
 
26 AI, Menschenrechtsreport 2009, a.a.O., S. 39. 
27 AI, Menschenrechtsreport 2009, a.a.O., S. 39. 
28 AI, Menschenrechtsreport 2009, a.a.O., S. 39. 
29 AI, Menschenrechtsreport 2009, a.a.O., S. 39. 
30 AI, Menschenrechtsreport 2009, a.a.O., S. 39. 
31 Vgl dazu: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/Afghanistan/ZahlenDatenFakten/2007-

08-22-zahlen-daten-fakten.html (Stand: 23.11.2009). 
32 UNHCR (2009). 2008 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and 

Stateless Persons vom 16.06.2009, abrufbar unter: 

http://www.unhcr.de/uploads/media/2008_Global_Trends.pdf  (Stand: 23.11.2009). 
33 AI. Afghanistan: 10-Point Human Rights Agenda For President Karsai, a.a.O.. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/Afghanistan/ZahlenDatenFakten/2007-08-22-zahlen-daten-fakten.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/Afghanistan/ZahlenDatenFakten/2007-08-22-zahlen-daten-fakten.html


 
 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 2 – 3000 – 125/09 

Seite 11 

tumsansprüche im Land und eine wachsende Kriminalität seien.34 Defizite bei der Konfliktlösung 
um Landstreitigkeiten durch unzureichend ausgestattete staatliche Institutionen führten dazu, 
dass Afghanen zunehmend auf Parallelstrukturen setzten, etwa auf ein Schutzherrensystem, und 
damit das staatliche System unterminierten.  
 
 
5.3. Frauenrechte 
 
Dem Menschenrechtsbericht 2008 des US State Department zufolge werden Anstrengungen der 
afghanischen Regierungen zugunsten einer Stärkung von Frauenrechten in den Bereichen Bil-
dung oder Beschäftigung nach wie vor von den konservativen Traditionen des Landes konterka-
riert. 35 Die Bildung eines Ministeriums für die Angelegenheiten von Frauen wird als Schritt in 
Richtung einer Stärkung der Rechte von Frauen bewertet, da es beim Schutz vor häuslicher Ge-
walt – durch sein Angebot an Schutzeinrichtungen – eine Schlüsselrolle einnimmt, ebenso wie 
bei der beruflichen Förderung. Menschenrechtsorganisationen machen jedoch auf Schutzlücken 
aufmerksam, wie sie etwa in einem im Juli 2009 von der Nationalversammlung verabschiedeten 
Gesetz zum Ausdruck kommen, das die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen massiv beschnei-
det.36   
 
5.4. Kinderrechte 
 
Unter anderem wegen Mangel an bzw. eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung 
und Grundimpfungen sowie zu sauberem Wasser und Nahrungsmitteln hat Afghanistan mit 16,5 
% bei Säuglingen und 25,7 % bei Kindern unter fünf Jahren die zweithöchste Säuglings- und 
Kindersterblichkeitsrate.37 
 
Obwohl der Schulbesuch mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben ist, schränken in weiten Teilen 
des Landes die anhaltenden bewaffneten Konflikte sowie die Drohungen der Taliban und anderer 
extremer Gruppierungen, insbesondere für Mädchen den Zugang zu Bildung ein. 38 
 
Ungeachtet der Gesetzeslage, die eine Eheschließung bei Minderjährigen verbietet, gehen interna-
tionale und lokale Beobachter davon aus, dass über 60 % der afghanischen Mädchen vor ihrem 
16. Lebensjahr (zwangs-)verheiratet werden. 
Auch Kinderarbeit stellt zunehmend ein Problem dar. Nach jüngsten Schätzungen muss ein Vier-
tel der zwischen sieben- und 14-Jährigen arbeiten. 39 
 

                                                
 
34 International Crisis Group (2009). Afghanistan: What now for Refugees? Asia Report Nr. 175 vom 

31.08.2009, abrufbar unter: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6290 (Stand: 23.11.2009). 
35 Kenneth Katzman (2009). Afghanistan: Politics, Elections and Government Performance. Report for Con-

gress vom 2.11.2009. Seite 12f. Abrufbar unter: http://fpc.state.gov/documents/organization/132246.pdf 

(Stand: 23.11.2009). 
36 Kenneth Katzman (2009). a.a.O., 12. 
37 UNICEF Afghanistan, http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_statistics.html (Stand: 

23.11.2009). 
38 U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report, a.a.O.. 
39 AI, Afghanistan: 10-Point Human-rights Agenda for President Karzai, a.a.O.. 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6290
http://fpc.state.gov/documents/organization/132246.pdf
http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_statistics.html
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Zudem werden Kinder im Alter von unter 18 Jahren nach Informationen des US State Depart-
ments durch Tricks, Geldversprechungen und durch Zwang auch von den Taliban als Selbst-
mordattentäter eingesetzt. Die meisten der betroffenen Kinder sind zwischen 15 und 16 Jahren 
alt, manche aber auch erst zwölf.40 
 
5.5. Rechtssystem 
 
Die afghanische Justiz verfügt nach Aussagen der Bundesregierung bislang weder über die notwendi-

ge Ausstattung noch über hinreichende Qualifikationen, um Mindeststandards der Rechtspflege flä-
chendeckend einhalten zu können. 41 Nach Einschätzung von Amnesty International leidet das 
System unter systematischer Korruption. Die Rechtspflegeorgane stünden oftmals unter dem 
Druck der Inhaber öffentlicher Ämter und regierungsnaher bewaffneter Gruppierungen. Auch die 
Gerichtsverfahren in Afghanistan wiesen oftmals eine Vielzahl an Verfahrensmängeln auf und 
genügten nicht den internationalen Rechtsstandards; insbesondere werde dem Angeklagten oft-
mals nicht ausreichend Zeit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zugestanden, rechtlicher Bei-
stand nicht gewährt, die Anklage auf eine mangelnde Beweisgrundlage gestützt und die Verteidi-
gungsrechte des Angeklagten beschnitten. 42  
 
Weitere Probleme stellen Amnesty International zufolge willkürliche Verhaftungen und Gefan-
gennahmen dar, im Rahmen derer es oftmals auch zu Folter und Misshandlungen kommt. Ein 
Haftprüfungsverfahren ist zwar ebenso wie der Zugang zu rechtlichem Beistand und bestimmte 
Haftrahmenbedingungen gesetzlich vorgesehen, wird in der Praxis jedoch häufig nicht gewährt. 43 
 
5.6. Todesstrafe 
 
Das afghanische Strafgesetzbuch von 1976 und die afghanische Verfassung von 2004 sehen die 
Todesstrafe vor. 44 Nach einem vierjährigen faktischen Moratorium der afghanischen Regierung 
wurde im Oktober 2007 mit der Vollsteckung von Todesurteilen fortgefahren und 15 Straftäter 
exekutiert.45 Im Jahre 2008 wurden weitere neun Todesurteile vollstreckt; man geht davon aus, 
dass sich derzeit noch mehr als 110 zum Tode Verurteilte in afghanischen Todeszellen befinden. 

46 
5.7. Presse- und Meinungsfreiheit 
 
Die Pressefreiheit wird durch die afghanische Verfassung garantiert. Hierbei gilt jedoch der all-
gemeine Vorbehalt des islamischen Rechts, so dass konservative Kräfte wiederholt versuchen, die 
Presse- und Medienfreiheit unter Berufung auf den Schutz des Islam einzuschränken. 47  

                                                
 
40 U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report, a.a.O.. 
41 Siehe Drs. 16/8671, S. 3, a.a.O.. 
42 AI, Afghanistan: 10-Point Human-rights Agenda for President Karzai, a.a.O.. 
43 AI, Afghanistan: 10-Point Human-rights Agenda for President Karzai, a.a.O.. 
44 Siehe Drs. 16/8671, S. 3, a.a.O.. 
45 Siehe Kenneth Katzman (2009), Afghanistan: Politics, Elections and Government Performance. Report for 

Congress vom 2. November 2009, a.a.O., S. 10.; Drs. 16/8671, S. 3; AI, Afghanistan: 10-Point Human-rights 

Agenda for President Karzai, a.a.O.. 
46 AI, Afghanistan: 10-Point Human-rights Agenda for President Karzai, a.a.O.. 
47 S. Drs. 16/8671, S. 3, a.a.O.. 



 
 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 2 – 3000 – 125/09 

Seite 13 

Nach Angaben von Amnesty International wird die Meinungsfreiheit, von der nach dem Sturz 
der Taliban im Jahre 2001 von weiten Teilen der Bevölkerung Gebrauch gemacht wurde, derzeit 
durch Drohungen und Angriffe sowohl staatlicher als auch nicht-staatlicher Akteure faktisch be-
schnitten. 48 Auch einige Medienbeobachter gehen nach Angaben des U.S. State Departments da-
von aus, dass Bürger die Regierung weder öffentlich noch privat kritisieren können, ohne Angst 
vor Repressalien haben zu müssen. Ebenso sei eine freie Meinungsäußerung in Bezug auf Islam-
kritik nicht gewährleistet. 49 
 
6. Politische und militärstrategische Herausforderungen 
 
Die weitere Entwicklung in Afghanistan ist von zahlreichen Faktoren abhängig, die auch bei der 
bevorstehenden Afghanistan-Konferenz eine Rolle spielen könnten.  
 
Politisch steht Präsident Karsai unter massivem Druck. Beobachter sprechen von einer Legitimi-
tätskrise, in der sich seine Regierung nach der Präsidentschaftswahl am 20. August 2009 und der 
abgesagten Stichwahl am 7. November 2009 befinde und die Auswirkungen auch auf die Sicher-
heitslage haben könnte.50 Gleichzeitig äußerten vor allem die größten ISAF-Truppensteller Kritik 
an der Regierungsführung von Präsident Karsai. Verbesserungen in der Regierungsführung51, im 
Kampf gegen Korruption und im Aufbau der Sicherungskräfte seien wesentliche Kriterien für die 
Entwicklung einer Übernahmeperspektive. Von politikwissenschaftlicher Seite wird darauf hin-
gewiesen, dass belastbare staatliche Strukturen entscheidend seien für die demokratische Kon-
trolle der afghanischen Sicherheitskräfte, die in den nächsten Jahren zu einem wichtigen innen- 
und später ggf. auch außenpolitischen Machtfaktor werden könnten.52  
 
Die afghanischen Streitkräfte  (Afghan National Army; ANA) verfügten im Oktober 2009 über eine 
Personalstärke von rund 92.000 Soldaten. Diese soll bis Oktober 2010 auf 134.000 Soldaten er-
höht werden. Dabei besteht Einvernehmen innerhalb der NATO, die Ausbildungsbemühungen zu 
erhöhen.53 In den letzten Jahren konnten bereits Fortschritte erzielt werden: 46 von 86 afghani-
schen Bataillonen waren im Oktober 2009 zu eigenständigen Operationen befähigt und besaßen 
das höchste Fähigkeitsprofil. Die Anzahl der militärischen Operationen, in denen die ANA die 
Führungsverantwortung trägt, ist angestiegen. Über 90 Prozent der ISAF-Operationen werden 
zusammen mit der ANA durchgeführt. Zudem ist eine deutliche Verringerung der unerlaubten 

                                                
 
48 AI, Afghanistan: 10-Point Human-rights Agenda for President Karzai, a.a.O.. 
49 U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report, a.a.O.. 
50 Siehe dazu Ruttig, Thomas, Afghanistans Wahlkrise. Die gefälschte Präsidentschaftswahl und Strategien 

für >>danach<<, SWP-Aktuell 56, Berlin Oktober 2009; Harsch, Michael F., Mullen, Rani D., Afghanistan’s 

Legitimacy Crisis, ISN ETH Zürich (abrufbar unter http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-

Watch/Detail/?lng=en&id=106239 (Stand: 17.11.2009). 
51 Zur Funktionsuntüchtigkeit der staatlichen Institutionen in Afghanistan siehe Maaß, Citha D., Afghanis-

tan: Staatsaufbau ohne Staat, SWP-Studie, Berlin Februar 2007. 
52 Paul, Michael, Der (Wieder-)Aufbau der Afghanischen Nationalarmee. Ausweg für die NATO oder Mene-

tekel für Afghanistan?, SWP-Aktuell 60, Berlin November 2009, S. 2-3. In diesem Zusammenhang verweist 

das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung auf die problematische Menschenrechtslage in Afghanistan, 

für die u.a. die unzureichende staatliche Kontrolle über die Polizeikräfte verantwortlich sei (a.a.O., S. 21). 
53 Paul zitiert NATO-Angaben, wonach die Anzahl der ISAF-Ausbildungsteams (Operational Mentoring 

und Liasion Team, OMLT) im Dezember 2010 von 56 auf 84 erhöht werden muss (Paul, a.a.O., S. 6).  

http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=106239
http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?lng=en&id=106239
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Entfernungen von der Truppe zu verzeichnen (von 33% im Jahre 2006 auf 9% im Jahre 2009). 
Die Fortschritte mündeten in der Übernahme der Verantwortung für die Sicherheit im Stadtge-
biet von Kabul durch afghanische Sicherheitskräfte im August 2008. 54  
 
Seit geraumer Zeit arbeitet die NATO an Plänen für die Übergabe bestimmter Regionen an die 
afghanischen Sicherheitskräfte. Im Jahre 2010 soll, so heißt es im NATO Hauptquartier, damit 
begonnen werden. Dafür könnten sich auch Bereiche der Nordregion, die unter deutscher Füh-
rung steht, anbieten.55 Der Generalsekretär der NATO, Anders Fogh Rasmussen, verkündete am 
16.11.2009 bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister, zunächst sei eine Erhöhung der per-
sonellen und finanziellen Ressourcen erforderlich, um genügend afghanische Sicherheitskräfte 
auszubilden. 56   
 
Die internationale strategische Diskussion über das weitere Vorgehen in Afghanistan ist unein-
heitlich.57 Sie wird maßgeblich durch Impulse aus den USA bestimmt. „Think tanks“ haben eine 
Vielzahl von strategischen Konzepten und Handlungsempfehlungen erarbeitet, die sich teilweise 
drastisch unterscheiden.58 Weithin Einigkeit besteht bzgl. der herausragenden Bedeutung des 
Prinzips afghanischer Eigenverantwortung („Afghan ownership“) sowie der Wichtigkeit und 
Richtigkeit des Konzepts der Vernetzten Sicherheit („comprehensive approach“). Einvernehmen 
besteht auch hinsichtlich der Notwendigkeit, die Implementierung dieses Konzepts zu verbes-
sern – auf der nationalen ebenso wie auf der internationalen Ebene. Allerdings werden die Gren-
zen einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit deutlicher erkannt, die aus schwieriger Kon-
sensbildung, Mangel an Führung und Berührungsängsten der Mitarbeiter verschiedener Organi-
sationen resultieren können.59 

                                                
 
54 Paul, a.a.O., S. 5. 
55 Siehe den Artikel „Nato erwägt Abzug aus dem Norden 2010“ in FAZ.NET vom 17. November 2009 (ab-

rufbar unter 

http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E4AA0CCCEE2F2424BA5E289

BB418FE211~ATpl~Ecommon~Scont) (Stand: 17.10.2009). Neben dem Drängen nach einer Übergabeper-

spektive gibt es auch Stimmen, die auf die Notwendigkeit der Beachtung nicht nur des „Afghan Face“, 

sondern auch der „Afghan Pace“ hinweisen. Siehe dazu Paul, a.a.O., S. 8. 
56 Siehe dazu die Meldung der Deutschen Welle vom 17.11.2009 (abrufbar unter http://www.dw-

world.de/dw/function/0,,12356_cid_4900118,00.html?maca=de-aa-news-855-rdf) (Stand: 17.11.2009). 
57 Zur Diskussion in den USA siehe den Artikel „Obama noch nicht zur Truppenverstärkung entschlos-

sen“. In: Frankfurter Allgemeine vom 13.11.2009; Ruttig, Thomas, Afghanistans Wahlkrise, SWP-Aktuell 

56, Berlin Oktober 2009, S. 4ff. Siehe auch Noetzel, Timo, Schreer, Benjamin, Strategien zur Aufstandsbe-

kämpfung. Neue Ansätze für die ISAF-Mission, SWP-Aktuell 3, Januar 2008; Noetzel, Timo, Scheipers, 

Sibylle, Die NATO in Afghanistan. Das Bündnis und die Grenzen seiner Strategiefähigkeit, SWP-Aktuell 

44, August 2207. 
58 Siehe dazu beispielsweise Carnegie, Focus and Exit: An Alternative Strategy for the Afghan War, January 

2009 (abrufbar unter http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=22619) 

(Stand: 18.11.2009); Biddle, Stephen, Is it worth it? The difficult Case for War in Afghanistan. In: The 

American Interest Online (Abrufbar unter http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=617) 

(Stand: 19.11.2009). Siehe auch Schmitz, Gregor P., Obamas Minister streiten über Soldaten und Prestige. 

In: Spiegel Online vom 13.11.2009; abrufbar unterhttp://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-

661052,00.html (Stand: 20.11.2009). 
59 Zum “comprehensive approach” siehe http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm. 

http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E4AA0CCCEE2F2424BA5E289BB418FE211~ATpl~Ecommon~Scont
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E4AA0CCCEE2F2424BA5E289BB418FE211~ATpl~Ecommon~Scont
http://www.dw-world.de/dw/function/0,,12356_cid_4900118,00.html?maca=de-aa-news-855-rdf
http://www.dw-world.de/dw/function/0,,12356_cid_4900118,00.html?maca=de-aa-news-855-rdf
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=22619
http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=617
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Parallel zu den Debatten über die richtige Strategie für Afghanistan laufen die Arbeiten am Neu-
en Strategischen Konzept der NATO60, in das Erfahrungen aus den bisherigen Auslandseinsätzen 
einfließen sollen. Dazu gehören auch die Fragen nach der operativen Umsetzung des Konzepts 
der Vernetzten Sicherheit.  
 
Für Afghanistan hat der derzeitige Kommandeur von ISAF, der US-General Stanley McChrystal, 
einen militärstrategischen Neuansatz vorgeschlagen, den er mit den Begriffen „clear, hold and 
build“ beschreibt und der besonderen Wert auf den Schutz der Zivilbevölkerung legt. Für die 
Implementierung dieses Ansatzes fordert er u.a. eine deutliche Truppenaufstockung (40.000 zu-
sätzliche Soldaten), über die Präsident Obama bisher nicht entschieden hat. Die enge Verzahnung 
und die zeitliche Synchronisation der militärischen und zivilen Mittel sowie der Maßnahmen 
der afghanischen Regierung zur Verbesserung ihrer Regierungsführung sind Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Implementierung eines strategischen Neuansatzes. Unverändert gilt der Grund-
satz: „Keine Sicherheit ohne Aufbau und kein Aufbau ohne Sicherheit.“  
 
Ein wichtiger strategischer Faktor sind die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger zum Af-
ghanistan-Konflikt in den truppenstellenden Staaten. Während es in einigen Ländern - wie bei-
spielsweise in den USA - eine intensive, kontrovers geführte Debatte gibt, wird in anderen Län-
dern darüber vorwiegend in Expertenkreisen diskutiert. Auch in den USA und in Großbritannien 
nimmt die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für den militärischen Einsatz in Afghanis-
tan ab. 61  
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